
 

Verbandsspruchkammer Floorball Deutschland Verkündet am 2. Februar 2016 

Aktenzeichen: 005 / SRO / 2015 

 

Entscheidung 

In der Sache 

Floor Fighters Chemnitz, Herren – Antragsteller bzw. Beteiligter zu 1 – 

Floor Fighters Chemnitz e.V. 

Beethovenweg 17f 

09247 Chemnitz 

sowie 

Floorball-Verband Deutschland e.V. – Beteiligter zu 2 – 

Regel- und Schiedsrichterkommission, Floorball Deutschland (RSK) 

c/o Floorball-Verband Deutschland e.V. 

Manuela Wagner 

Im Gesenk 13 

31275 Lehrte 

wegen Unterschreitung des Schiedsrichterkontingents in der Saison 2015 / 2016 

hat die Verbandsspruchkammer Floorball Deutschland durch den stellvertretenden 

Vorsitzenden Stephan Schienemann sowie den Beisitzern Lars Maibücher, Thomas Löwe  

und Dirk Wall – per Kammerentscheid – aufgrund des schriftlichen Verfahrens für Recht 

erkannt: 

1. Der Antrag des Antragstellers wird als unbegründet zurückgewiesen. 

2. Der Antragsteller hat unter Anrechnung der bisher geleisteten 

Verfahrensgebühren die Kosten des Verfahrens in Höhe von EUR 50,00 zu 

tragen.
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4·. Die Kostenentscheidung beruht auf § ·16 REO {Stand 06.09.2014). Die geleistete 
Vorauszahlung nach§§ 12, 19 REO (Stand 06.09.2014) ist auf die Kosten anzurechnen. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den BeteUigten zu 1 und zu 2 gern. § 19 Satz 1 REO 

(Stand 06.09.2014) innerhalb von 10 Tagen nach Empfang mittels schriftlichem 

Rechtsmittel bei der Geschäftsstelle von Floorball Deutschland dar Rechtsweg offen. Auf 

die Berechnung des Fristlaufes gern. § 6 Nr. 3 REO {Stand 06.09.2014) wird verwiesen. 

Der begründete Antrag soll die angefochtene Entscheidung sowie· die Beteiligten 

benennen, einen Antrag enthalten und den anzi..iechtenden Sachverhalt unter Beilage 

und Anführung von Beweismitteln maglichst genau darstellen. Gem. § 19 REO (Stand 

06.09.20.14) ist innerhalb der 10-Tages- Frist eine Protestgebühr In Höhe von EUR 50,00 

auf das Konto des Floorball-Verband Deutschland e. V.s (Deutschen Bank, 

4 0226 3960 00, SWIFT-BIC: DEUTDE 

~ ..... CRl'st:em~ Schienemann 
v. Vorsitzender 

. ,z!t~ 
~. l.,.ars Maibücher gez. Dirk wau 
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